
 ANLAGE  

Gemeinde Eitorf 
DER BÜRGERMEISTER zu TO.-Pkt.  

  

Eitorf, den 24.02.2014 
interne Nummer XIII/1178/A 

 
  
Amt 10 - Haupt- und Personalamt 

Sachbearbeiter/-in: Klaus Wahl  

 
 
 
 
  i.V. 

Bürgermeister  Erster Beigeordneter 
 

ANTRAG 
- öffentlich - 

 

Beratungsfolge 

 
Rat der Gemeinde Eitorf 12.05.2014 

 
 

Tagesordnungspunkt 

 
Besetzung der Stelle des Ersten Beigeordneten 
1. Verzicht auf Stellenausschreibung 
2. Wiederwahl des Stelleninhabers 
siehe hierzu auch Antrag der SPD-Fraktion vom 17.02.2014 
 
 

Beschlussvorschlag 

 
Beschluss 1: 
Der Rat verzichtet gem. § 71 Abs. 2 GO NRW auf die Ausschreibung zur Besetzung der Stelle des 
Ersten Beigeordneten bei der Gemeinde Eitorf. 
 
Beschluss 2: 
Der Rat der Gemeinde Eitorf wählt für eine weitere, am 01.10.2014 beginnende Amtszeit Herrn Karl-
Heinz Sterzenbach zum Ersten Beigeordneten der Gemeinde Eitorf. 
 
 

Begründung 

 
Die Wahlzeit des Ersten Beigeordneten Karl-Heinz-Sterzenbach endet am 30.09.2014. Die 
Verwaltung schlägt vor, auf eine Stellenausschreibung zu verzichten und Herrn Sterzenbach für eine 
weitere Amtszeit zum Ersten Beigeordneten der Gemeinde Eitorf zu wählen. Der als Anlage beigefügt 
SPD-Antrag vom 17.02.2014 zielt ebenfalls auf eine Wiederwahl des Amtsinhabers.  
 
Die Verwaltung möchte kurz auf die Rechtslage eingehen. 
 
Maßgeblich ist § 71 Gemeindeordnung. Gem. Abs. 2 darf die Wahl frühesten sechs Monate vor 
Freiwerden der Stelle erfolgen. Somit ist seit April die Wahl möglich. 
 
Gem. § 71 Abs. 2, Satz 2 GO sind die Stellen des Beigeordneten auszuschreiben, bei Wiederwahl 
kann hiervon abgesehen werden. Der Grundsatz lautet demnach Ausschreibung, die Ausnahme 
Verzicht auf Ausschreibung. Im Grunde hat der Rat bei einer angestrebten Wiederwahl des 



Amtsinhabers die Option, auf eine Ausschreibung zu verzichten. Da der Rat die Auswahlmöglichkeit 
hat, sollte eine Entscheidung hierüber auch ausdrücklich getroffen werden.  
 
Eine Verpflichtung zur Annahme der ersten und zweiten Wiederwahl besteht, wenn diese bis 
spätestens drei Monate vor Ablauf der Wahlzeit (bis 30.06.2014) erfolgt (§ 71 Abs. 1 GO).  
 
Die Wahl erfolgt in öffentlicher Sitzung in offener Abstimmung, es sei denn, dass ein Mitglied des 
Rates widerspricht. Dann erfolgt die Abstimmung durch die Abgabe von Stimmzetteln. Der 
Bürgermeister hat Stimmrecht. 
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